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Editorial

Betrachtet man das differenzierte und 
leistungsfähige System der beruflichen Re-
habilitation in Deutschland vorrangig oder 
sogar ausschließlich unter dem Paradigma 
der Inklusion, ist es eine zentrale Aufgabe 
dieses Sondersystems, an seiner Selbstab-
schaffung oder zumindest an seiner Selbst-
abschwächung zu arbeiten. Inklusion unter 
diesem Blickwinkel ist dann gelungen, wenn 
sich die „exklusiven Institutionen“ dadurch 
überflüssig gemacht haben, dass ihre Exper-
tise in inklusiven Lernorten der Gesellschaft 
verankert ist. So wünschenswert diese For-
derung ist, eröffnet sie doch eine Reihe von 
Problemfeldern und stellen sich zusätzliche 
Anforderungen an die „Normalsysteme“ der 
beruflichen Rehabilitation, z.B. an die Schulen 
oder an die Betriebe. Zu den damit verbunde-
nen „heißen“ Themen gehören neben vielen 
anderen: Wissensmanagement und Generie-
rung neuen Wissens, Regionalisierung, Barri-
erefreiheit, Personenzentrierung, Partizipati-
on, Selbstbestimmung, von denen einige im 
Folgenden bearbeitet werden. 

Das Heft 3 unserer Zeitschrift „Die Be-
rufliche Rehabilitation“ im Jahr 2017 sam-
melt Beiträge, die im Rahmen der Fachta-
gung „Berufliche Rehabilitation/Inklusion“ 
während der „Hochschultage Berufliche Bil-
dung 2017“ am 13. und 14. März 2017 in Köln 
entstanden sind. Zentrales Thema war dabei 
die Realisierung von Teilhabe durch berufli-
che Rehabilitation im Sozialraum. Inklusive 
Berufsbildung erfordert eine Struktur und die 
Verfügbarkeit regionaler Angebote sowie die 
Vernetzung unterschiedlicher Bildungsorte. 
Erst durch die Verknüpfung von ausbildenden 
Unternehmen mit Institutionen, die über das 
notwendige Expertenwissen verfügen, wird 
inklusive Ausbildung und Arbeit überhaupt 
möglich. Darüber hinaus verbessern digitale 
Wege der Kommunikation zukünftig für Men-
schen mit Behinderung barrierefreie Zugän-
ge zu Informationen über berufliche Bildung. 
Unter Leitung von Prof. Dr. Mathilde Niehaus 
(Universität Köln) und Prof. Dr. Roland Stein 
(Universität Würzburg) beschäftigte sich die 
Fachtagung mit unterschiedlichen Facetten 
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des Themenfeldes. Neue Forschungsergebnis-
se und Good Practice-Beispiele verbanden bei 
dieser gelungenen Veranstaltung die Diskus-
sionen der ExpertInnen zu Theorie und Praxis 
inklusiver beruflicher Rehabilitation.

Der erste Beitrag von Ruth Enggruber 
stellt die Ergebnisse einer repräsentativen 
Telefonbefragung von Betrieben zur betrieb-
lichen Berufsausbildung junger Menschen 
mit Behinderungen vor. Die Untersuchung 
wurde 2014 von der Bertelsmann Stiftung in 
Auftrag gegeben und sollte die schlechte Da-
tenlage zu diesem Themenbereich verbes-
sern. Dazu wurden 1.011 Betriebe mit Aus-
bildungsberechtigung in unterschiedlicher 
Größe und regionaler Verteilung telefonisch 
befragt. Der Beitrag stellt zunächst die spär-
liche Datenlage zur betrieblichen Berufsaus-
bildung junger Menschen mit Behinderung 
sowie deren Ursachen dar und schildert an-
schließend die empirischen Einblicke, die 
aus der Untersuchung gewonnen werden 
konnten. Im Anschluss werden die Verbes-
serungsbedarfe beschrieben, die Betriebe 
für eine verstärkte Ausbildung von jungen 
Menschen mit Behinderung sehen sowie bil-
dungspolitische Empfehlungen an die Kos-
tenträger und an die Akteure der beruflichen 
Bildung gegeben. Insgesamt weist die Un-
tersuchung auf deutliche Wissensdefizite 
der Betriebe zum Thema Ausbildung junger 
Menschen mit Behinderung hin und fordert 
von der Bildungspolitik u.a. eine aktive In-
formationspolitik gegenüber den Betrieben, 
betont den Bedarf für unbürokratische, zen-
tral vermittelte Förderpools und empfiehlt 
flächendeckende regionale Netzwerke für 
ein gezieltes Übergangsmanagement an der 
Schwelle Schule-Beruf.  

Harald Ebert und Annika Hörenberg be-
schäftigen sich in ihrem Artikel mit dem Hand-
lungsfeld „einfache Sprache“ als wichtige 
Voraussetzung inklusiver Bildung. Nachdem  
sie zunächst ähnliche Begriffe wie verständ-
liche Sprache, Textoptimierung und Textan-
passung erörtert haben, grenzen sie den Be-
griff „einfache Sprache“ von dem der „leich-
ten Sprache“ ab. Nach einem Exkurs zur Idee 
des „Universal Design“ begründen die Auto-
ren die Bedeutung der einfachen Sprache für 
den Einsatz in Prüfungssituationen, beim Wis-
senserwerb und in der Beschulung von Men-
schen mit Migrationshintergrund. Besondere 
Bedeutung hat der Ansatz der einfachen Spra-
che nach Ansicht der Autoren für Menschen 
mit Lernbehinderung, Lese-Rechtschreibstö-
rung und Funktionalem Analphabetismus. Die 
Autoren stellen Untersuchungen zur Wirk-
samkeit einfacher Sprache dar und schildern 
praktische Erfahrungen aus der Entwicklung 
von verständlicher Sprache durch die Text-
werkstätten des „Netzwerk verständliche 
Sprache“ in der Region Mainfranken. Einfache 
Regeln wie die Vermeidung von Mehrfachauf-
trägen und die Vereinfachung von Situations-
beschreibungen werden exemplarisch darge-
stellt. Im Fazit stellen Ebert und Hörenberg 
das inkludierende und Barrieren reduzieren-
de Potential einfacher Sprache gerade auch 
für die berufliche Bildung in den Vordergrund.  

Lena Bergs, Marie Heide, Elena Brink-
mann und Mathilde Niehaus skizzieren in ih-
rer Arbeit einen Schwerpunkt des Projekts 
„Online-Dabei“, das sich mit der Barriere-
freiheit im Internet für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten beschäftigt. Entsprechend 
der zunehmenden Bedeutung des Internets 
als allumfassender Informationsquelle wer-
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den dessen Barrieren bezogen auf die In-
formationsbedarfe zum Übergang von der 
Schule ins Berufsleben untersucht und die 
besonderen Erfordernisse für Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen identifiziert. Be-
merkenswert ist der dargestellte mehrstufi-
ge und partizipative Forschungsansatz über 
Experteninterviews, die Arbeit mit Referenz-
gruppen und eine inklusive Zukunftswerk-
statt aus deren Ergebnissen ein Handlungs-
leitfaden zu den wichtigsten Barrieren und 
zu Lösungsstrategien bei der Informations-
suche im Internet generiert wurde. Die Auto-
ren geben in ihrer Darstellung der Ergebnisse 
und ihrem Fazit differenzierte Hinweise, wie 
Barrieren für Menschen mit Lernschwierigkei-
ten überwunden und eine Informationssuche 
nach beruflichen Themen im Internet gelin-
gen können. Unter anderem betonen sie auch, 
dass Themen der Berufsorientierung noch 
besser auf eine jugendgerechte Darbietung, 
auf die Reduzierung der Informationsmenge 
und auf einfache Sprache Wert legen müssen, 
wenn sie diese jungen Menschen wirksam er-
reichen wollen.

In ungewohnter, weil stärker geglieder-
ter und auf komplizierte Satzstrukturen ver-
zichtender Form, erörtert Kirsten Vollmer in 
ihrem Beitrag den Zusammenhang zwischen 
Inklusion, Regionalisierung und neuen Quali-
fikationsanforderungen. Inklusion muss sich 
regional realisieren. Das ist nach Vollmer die 
Voraussetzung dafür, dass Deutschland seine 
Verpflichtung erfüllen kann, Menschen mit 
Behinderung barrierefrei an Berufsbildung 
und Beschäftigung teilhaben zu lassen. Eine 
wesentliche Voraussetzung, dass diese Regio-
nalisierung gelingt, ist eine gute, institutiona-
lisierte Zusammenarbeit und Vernetzung aller 

regionalen Akteure. Als weitere Elemente ei-
ner inklusiven Berufsbildung identifiziert Voll-
mer die Entwicklung des Lernorts Berufsschu-
le, die Fachpraktikerberufe, die Qualifizierung 
des Bildungspersonals sowie die Beibehaltung 
spezialisierter Berufsbildungsinstitutionen 
und pädagogisch-didaktischer Settings. Im 
zweiten Teil ihres Beitrags stellt sie das neue 
Qualifikationsprofil der personenzentrier-
ten „Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförde-
rung“ der Werkstätten für behinderte Men-
schen in seiner Entstehungsgeschichte von 
2013 bis 2016 und mit der neuen Betonung 
von Schnittstellenarbeit kurz dar. Nach Voll-
mers Meinung sind die Forderungen nach Per-
sonenzentrierung, Partizipation und Selbst-
bestimmung in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung angemessen in der neuen Quali-
fikation berücksichtigt und birgt sie mit ihrer 
differenzierten Öffnung bei den Zulassungs-
voraussetzungen weitere Chancen. 

Im letzten Beitrag stellen Roland Stein 
und Hans-Walter Kranert die in Würzburg 
entwickelten und etablierten sonderpäda-
gogischen Weiterbildungsprogramme für die 
Hauptakteure in der beruflichen Bildung und 
deren Schwerpunkte vor. Die Rehapädago-
gische Zusatzqualifikation (ReZA) zum ei-
nen ist ein Angebot für Ausbilder, um junge 
Menschen mit Behinderung mit verbesser-
tem sonderpädagogischem Wissen und mit 
Kenntnissen wirksamer Rehabilitationspro-
zesse beruflich qualifizieren zu können. Vor 
allem für die Ausbildung in den Fachprakti-
kerberufen ist die 320 Stunden umfassende 
Weiterbildung verpflichtend. Die ReZA im 
Würzburger Modell, deren Aufbau und In-
halte im Artikel vorgestellt werden, ist ge-
kennzeichnet durch ein geschlossenes Curri-
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culum sowie stetig begleitende Evaluations-
prozesse und sichert damit die hohe Qualität 
und Weiterentwicklung der Qualifikations-
reihe. Um andererseits auch Lehrkräften an 
beruflichen Schulen eine sonderpädagogi-
sche Grundbildung zu vermitteln, wurde 
in den letzten Jahren die „Zusatzqualifizie-
rung für Lehrkräfte an beruflichen Schulen“ 
ausgearbeitet. In vier Semestern mit den 
Schwerpunkten emotional-soziale Entwick-
lung und Lernen können berufsbegleitend 60 
ECTS erworben werden. Die Zusatzqualifizie-
rung sichert damit ein sonderpädagogisches 
Grundlagenwissen für Lehrkräfte, die aktiv 
an der Berufsschule tätig sind. Stein und Kra-
nert zeigen in ihrem Beitrag überzeugend, 
wie eine Qualifizierung der beiden Hauptak-
teure in der dualen Ausbildung bezogen auf 
die besonderen Anforderungen durch junge 
Menschen mit Behinderung geleistet wer-
den kann – und das wiederum ist eine Vo-
raussetzung für gelingende Inklusion in der 
beruflichen Rehabilitation junger Menschen. 

Die gesammelten Beiträge dieses Hef-
tes zeigen wie wenig fruchtbar polarisierende 
Diskussionen zu einer inklusiven beruflichen 
Rehabilitation sind. Bessere Erkenntnisse sind 
zu gewinnen, wenn man das Spannungsfeld 
zwischen inklusiver und spezialisierter beruf-
licher Rehabilitation über die Formulierung ei-
ner gemeinsam akzeptierten Zielsetzung an-
geht und dabei vorhandene Erfahrungen aus 
der Praxis berücksichtigt. Die Kernfrage muss 
doch lauten: Wie kann eine möglichst wir-
kungsvolle berufliche Rehabilitation im Sin-
ne der Herstellung bester Teilhabechancen für 
behinderte Menschen in möglichst inklusiven 
Strukturen gelingen? Dass bei dieser Frage-
stellung ein Zielkonflikt zwischen Wirksam-
keit und Inklusion in der beruflichen Rehabili-
tation entstehen kann, ist naheliegend. Umso 
wichtiger ist es, über notwendige Vorausset-
zungen für inklusive und zugleich wirksame 
berufliche Rehabilitationsprozesse nachzu-
denken, so wie es die dargestellten Beiträge 
der Fachtagung tun.

Walter Krug
September 2017
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